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Der Markt für Verwaltungsräte
� Gemäss Teledata/Orell-Füssli* bestanden per
1. Juli 2006 insgesamt 333 069 Verwaltungsrats-
mandate, nämlich 81 917 Mandate als einziger
Verwaltungsrat, 157 687 als Mitglied und 96 465
Präsidialmandate. Vom Total der Verwaltungs-
ratsmandate werden gerade 34 588 von Auslän-
dern innegehalten, wobei erst noch praktisch die
Hälfte dieser ausländischen Verwaltungsrats-
mandate durch Ausländer mit Wohnsitz in der
Schweiz besetzt wurden. Dieser geringe Auslän-
deranteil überrascht doch ziemlich.
* www.teledata.ch
Mit dem neuen Schweizer Revisionsaufsichtsgesetz verlieren die Anwälte eine Pfründe. HONORÉ DAUMIER / AFP
Der Anwalt im Verwaltungsrat
Welche Fähigkeiten sind besonders gefragt?

Von Hansjörg Stutzer*
In der zweiten Hälfte 2007 wird das
Revisionsaufsichtsgesetz eingeführt und
das Aktienrecht angepasst. Dies hat zwei
wichtige Implikationen: Zum Ersten
entfällt damit das Erfordernis einer
schweizerischen Mehrheit im Verwaltungs-
rat. Zum Zweiten stellt sich damit sofort
die Frage, ob die Anwälte eine Pfründe
verlieren, in diesem Gremium also nicht
mehr gefragt sind. Der folgende Beitrag
geht diesen Fragen nach. (Red.)

Im Markt für Verwaltungsräte und Treuhänder
kommt es zu einer überfälligen Liberalisierung.
Die für die zweite Hälfte 2007 vorgesehene Ein-
führung des Revisionsaufsichtsgesetzes hat auch
eine Anpassung im Aktienrecht zur Folge: Die
bisher in Art. 708 OR geforderte schweizerische
Mehrheit im Verwaltungsrat entfällt. Das ist zu
begrüssen, hat doch damit das Aktionariat prak-
tisch freie Wahl in der Zusammensetzung seines
Verwaltungsrates (VR). Zugleich sind die Aus-
wirkungen erheblich. Bis heute wird der mit der
Gründung einer Aktiengesellschaft betraute An-
walt bei ausländischen Klienten gleichsam auto-
matisch auch zum VR gewählt. In naher Zukunft
wird diese Anwaltspfründe entfallen (vgl. Kas-
ten). Der «nur» gestützt auf einen Mandatsver-
trag tätige Anwalt im VR dürfte deshalb ausge-
dient haben. Der unternehmerisch engagierte
Anwalt, der sich schon bis anhin nicht am Gängel-
band führen liess, wird an Bedeutung in diesem
Gremium gewinnen.

Was ist fachlich gefragt?
Je nach Gesellschaftsart sind unterschiedliche
Fachkompetenzen gefordert. In der Publikums-
gesellschaft werden vor allem spezifische Rechts-
kenntnisse im Vordergrund stehen, da im sehr
komplexen regulatorischen Umfeld für den VR
oft spontane Beurteilungen erforderlich sind
(Ad-hoc-Publizität). Die seit 2003 vorgesehene
Strafbarkeit der Unternehmen ruft ebenfalls nach
spezifischen rechtlichen Kompetenzen.

In der KMU-Gesellschaft sind die Anforde-
rungen an den Anwalt im VR breiter gefächert.
Verlangt werden solides rechtliches Rüstzeug und
insbesondere eine gute Selbsteinschätzung, wann
rechtliche Spezialkompetenz von aussen zuzuzie-
hen ist. Dem Anwalt im KMU-Verwaltungsrat
können verschiedene Funktionen zukommen. Er
kann die Position des «Generationenüberbrü-
ckers» übernehmen, dem Unternehmer als unab-
hängige Stimme, als «sounding-board» oder aber
durch spezifische rechtliche Kompetenzen die-
nen. Besonders interessant sind indessen die Kon-
stellationen des Anwalts im Verwaltungsrat einer
Konzerngesellschaft und jene des Anwalts in der
kriselnden Gesellschaft.

Für den Verwaltungsrat einer Konzerngesell-
schaft entfallen faktisch die meisten ihm in Art.
716 a OR unentziehbar und undelegierbar zuge-
wiesenen Kompetenzen. Er sieht sich vielmehr in
einer Überwachungsfunktion, indem er laufend
«nur» noch zu überprüfen hat, ob die Konzern-
vorgaben dem regulatorischen und gesetzlichen
Umfeld entsprechen. Allerdings hat das Bundes-
gericht eine wesentlich rigidere Optik. Im Ent-
scheid 4 C. 258/2003 vom 9. Januar 2004 hat es
den VR einer Konzerngesellschaft ausdrücklich
darauf verpflichtet, nur die Interessen seiner
Konzerntochter zu wahren, und damit ein über-
geordnetes Konzerninteresse verneint. In diesem
komplexen Umfeld riskiert der Anwalt, im VR
bald zum Feind aller zu werden. Was nach einer
einfachen internen Transaktion aussieht und des-
halb keine rechtlichen Warnungen erwarten lässt,
ruft gemäss der strengen Praxis der Steuerverwal-
tungen oft nach grossen Vorbehalten.

Alles sauber protokollieren
Cash-Pooling, konzerninterne Darlehen mit auf-
geschobenen Zinsverpflichtungen und langer
Dauer, Management-Fees, Verpfändungen von
Aktiven zugunsten der Muttergesellschaft und
andere kreative Finanzierungsinstrumente stellen
gefährliche Steuerfallen dar (so wieder bestätigt
im Bundesgerichtsentscheid 2 A. 342/2005 vom
9. Mai 2006). Dem Anwalt kommt in dieser Über-
wachungsfunktion eine wichtige Stellung zu. Ab
wann bedarf eine konzerninterne Transaktion der
ausdrücklichen Zustimmung des VR? Welche
Vorlagen darf der Verwaltungsrat hiezu fordern?
Eine verbindliche Klärung dieser wichtigen Punk-
te vor Annahme des Mandats ist geboten. Bei der
kriselnden Gesellschaft werden sich schon bald
die Augen der übrigen Verwaltungsratsmitglieder
auf den Anwalt richten und von ihm die Antwort
erwarten, wann nun Überschuldungsanzeige ein-
zureichen ist.

Der Unternehmer selber wird hier in der
Regel risikoreicher entscheiden und deren Einrei-
chung möglichst lange hinausschieben. Die Hoff-
nung stirbt bekanntlich zuletzt. Die Quittung er-
folgt dann regelmässig später durch die Konkurs-
verwaltung, welche anhand einer Rückwärtsrech-
nung nachweist, dass die Gesellschaft effektiv
schon viel früher überschuldet war und der VR
solidarisch für den dadurch eingetretenen Ver-
spätungsschaden einzutreten hat. In dieser Situa-
tion ist vom Anwalt besondere Übersicht zu er-
warten. Er tut gut daran, sorgsam darauf bedacht
zu sein, dass alle entscheidungsrelevanten Tat-
sachen sauber protokolliert werden, damit auch
im Nachhinein nachvollziehbar bleibt, von
welchen Entscheidungsgrundlagen sich der Ver-
waltungsrat tragen liess. Rückgrat ist gefordert,
wenn es den Unternehmer zu überzeugen gilt,
dass das Ende gekommen ist. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn die Gesellschaft nicht
mehr in der Lage ist, fristgerecht ihre Sozial-
abgaben zu leisten.

Die persönlichen Qualifikationen
Was sind nun die persönlichen Qualifikationen
eines Anwalt im Verwaltungsrat? Zahlenfestig-
keit, also die Fähigkeit, sich rasch einen Über-
blick über die finanzielle Situation zu machen,
muss vorausgesetzt werden. Von besonderem Ge-
wicht ist jedoch die Unabhängigkeit des Anwal-
tes. Wie verhält es sich aber mit seiner Unabhän-
gigkeit, wenn er für die Gesellschaft auch noch
anwaltliche Mandate führt? Hier sind im Verwal-
tungsrat die nötigen Checks and Balances zu
implementieren. Eine weitere wichtige Eigen-
schaft ist die Entscheidungsfähigkeit. Oft wird sie
– zu Unrecht – dem Anwalt als ausschliesslichem
Berater abgesprochen. Aber allein schon in der
Stammdomäne, der Prozessführung nämlich, ist
der sorgfältige Anwalt dauernd zu Entscheidun-
gen gefordert, die er nicht delegieren kann (wie
ist der Fall zu präsentieren?; welche Argumente
werden in welcher Reihenfolge vorgetragen?).
Aber auch die Tätigkeit als wirtschaftlicher Bera-
ter impliziert eine Vielzahl von Entscheidungen.
Wem die Entscheidungsfreudigkeit fehlt, hat im
VR grundsätzlich keinen Platz.

Ferner sollte der im VR gefragte Anwalt über
ausgewiesene kommunikative Fähigkeiten ver-
fügen. Spezielles Fingerspitzengefühl ist gefor-
dert, wenn er zugezogen wird, um einen Genera-
tionenwechsel zu begleiten. Ebenso wichtig sind
Konfliktfähigkeit und Krisenresistenz. Konflikte
müssen offen ausgetragen werden. Und es ist vom
Anwalt im Verwaltungsrat auch eine gewisse
Robustheit zu erwarten. Nicht jeder Rückschlag
darf schon zu Krisendiskussionen führen; ein An-
walt, der immer an der Notbremse herumspielt,
lähmt dieses Gremium unnötig.

Wo aber bleibt die Branchenkompetenz? Sie
ist nicht gefragt, denn diese Kompetenzen sind im
Verwaltungsrat personell anderweitig abzusi-
chern. Der Anwalt wird sich im Lauf seiner Ver-
waltungsratstätigkeit die erforderlichen Kennt-
nisse schon erwerben. Wesentlich ist in allen Fäl-
len, dass vor Übertragung des Mandats zwischen
Verwaltungsrat und Anwalt Klarheit besteht, mit
welcher Erwartung das Mandat anvertraut wird.
Wenn dies geklärt ist, soll es auch schriftlich fest-
gehalten werden. Zu denken ist hier insbesondere
an das Organisationsreglement. Dieses ist ebenso
von Bedeutung, wenn es gilt, die Rahmenbedin-
gungen der oben erwähnten kritischen konzern-
internen Transaktionen zu definieren. – Beson-
dere Fähigkeiten sind also beim Anwalt im Ver-
waltungsrat weiterhin gefragt, womit er, damit
ausgestattet, weiterhin ein gesuchter Kandidat für
dieses Gremium bleiben wird.
* Dr. Hansjörg Stutzer ist Partner bei Thouvenin Rechtsanwälte,
Zürich, und hält verschiedene KMU-Verwaltungsratsmandate.
Grossbritannien hofiert Direktinvestoren
Schweizer Firmen sind auf der Insel gut vertreten
Grossbritannien und die Schweiz sind
handelsmässig eng miteinander ver-
knüpft. Dies liegt nicht zuletzt an den
Stärken beider Länder in den Bereichen
Finanzen und Pharma. Schweizer Firmen
sind aktive Investoren. Mehrere hundert
arbeiten auch in Grossbritannien.

sev. London, Mitte November
Reflexe der Abwehr gegen ausländische In-

vestoren kennt man in Grossbritannien kaum.
Diese Denkweise zeigt sich auch im Umgang mit
Direktinvestitionen. Sie werden nämlich häufig
gleichgesetzt mit Jobs und Know-how, welches
die ausländischen Firmen ins Land bringen. Bei-
des will Grossbritannien – auch von der Schweiz.
Und die Schweizer Firmen sind in Grossbritan-
nien aktiv. Mehrere hundert hätten eine Gross-
britannien-Präsenz, erklärt Brian Shaw, Mana-
ging Director Business der britischen Standort-
förderung UKTI bei einem Gespräch in London.
Unlängst habe man beispielsweise Phonak und
Ypsomed dabei unterstützt, ihre Präsenz in
Grossbritannien auszubauen, ergänzt Ian Gavin,
bei der britischen Botschaft in Bern zuständig für
Direktinvestitionen. Beide Länder haben tradi-
tionell enge Handelsbeziehungen. Die Schweiz
ist für Grossbritannien das siebtgrösste Export-
land und ausserhalb der EU sogar die Nummer
zwei – wenn auch mit grossem Abstand zur Num-
mer eins, den USA. Enge Verknüpfungen er-
geben sich auch aus den Stärken beider Länder
in den Bereichen Finanzen und Pharma. Die Prä-
senz der Schweizer Banken am Finanzplatz Lon-
don ist so selbstverständlich, dass kaum jemand
darüber spricht; Syngenta ist eine britisch-
schweizerische Kombination, und Novartis hat
wichtige Forschungsaktivitäten in der südengli-
schen Grafschaft Kent.

Offenheit steigert Kompetenz
Die ausländischen Firmen bereicherten die briti-
sche Business-Welt, sie brächten zusätzliches
Wissen ins Land, sagt die britische Regierung
bzw. die Standortförderung UK Trade & Invest-
ment (UKTI). Die Offenheit steigere die Wettbe-
werbsfähigkeit, heisst es. Einmal im Land, hätten
in- und ausländische Firmen zudem gleich lange
Spiesse. Nichtsdestoweniger versucht Grossbri-
tannien den ausländischen Firmen den Start im
Königreich zu erleichtern. So können junge
Unternehmen teilweise drei bis sechs Monate gra-
tis von einem der Business-Parks aus operieren.
Das gebe ihnen die Möglichkeit, das Wasser vor-
gängig zu testen, sagt UKTI. Die Schweizer seien
relativ risikoscheu, die Skandinavier wagten
mehr, stellt Gavin fest.

Wales ist nicht Silicon Valley
In der britischen Geschichte der Standortver-
marktung gibt es allerdings auch eine Reihe von
dunklen Flecken. So hatte man vor einigen Jahren
mit Hilfe von guten Worten und Steuergeldern
die koreanische LG davon überzeugt, in Wales
eine Halbleiterfabrik zu bauen. Unglücklicher-
weise fiel die Eröffnung mit der schweren Krise
der Branche kurz nach dem Jahrtausendwechsel
zusammen. Einige Medienberichte sprachen von
einem Verlust von Steuergeldern in Höhe von
100 Mio. £. Ein anderes Beispiel ist Schottland,
wo man in den späten Siebzigern versuchte, mit
der Ansiedlung von Technologiefirmen den Er-
folg von Silicon Valley zu kopieren. De facto
kamen vor allem Firmen, die ihre Elektrogeräte
billig zusammenschrauben lassen wollten. Heute
ist Schottland dafür viel zu teuer; die Aktivitäten
sind nach Asien abgewandert. Kritiker meinen,
dass dies ein gutes Beispiel für die Fehlallokatio-
nen ist, die es gibt, wenn der Staat industrielle
Trends steuern will. Brian Shaw von UKTI ver-
tritt eine versöhnlichere Sichtweise. Man müsse
verstehen, dass die Direktinvestitionen einen
Lebenszyklus hätten. So seien in einer ersten
Welle nach dem Zweiten Weltkrieg amerikani-
sche Firmen wie Honeywell und IBM nach Gross-
britannien gekommen. Diese Firmen seien immer
noch da – allerdings mit ganz anderen Aktivitäten
als damals. Ein einfaches «Kaufen» von Direkt-
investitionen mit Fördergeldern im Stil der siebzi-
ger und achtziger Jahre wird ohnehin künftig
schwieriger. Der neue EU-Finanzrahmen ab 2007
lässt hier weniger Spielraum.

Fokus auf den Finanzplatz
Dass Grossbritannien die Direktinvestitionen
nicht auf die leichte Schulter nimmt, lässt sich
am Personalbestand der UKTI ablesen: Sie hat
2300 Mitarbeiter, 1400 davon im Ausland. Eines
der erklärten Ziele des Standortmarketings ist
heute die Förderung des Finanzplatzes. Die
Finanzdienstleistungen tragen derzeit rund 10%
bis 12% zum Bruttoinlandprodukt bei. Ein wei-
terer Schwerpunkt bei der Suche nach Direkt-
investoren liegt auf den Schwellenländern, mit
China und Indien im Fokus.

Gemäss dem jüngsten Bericht der Unctad,
der Uno-Organisation für Handel und Investitio-
nen, war Grossbritannien 2005/06 weltweit die
beliebteste Destination für Direktinvestitionen.
Ein grosser Teil davon sind allerdings Akquisi-
tionen durch ausländische Firmen, bei denen
Grossbritannien vielleicht so liberal ist wie sonst
kein Land auf der Welt. Erinnert sei in diesem
Zusammenhang an die Bank Abbey, die Mobil-
funkgesellschaft O2, den Industriegas-Hersteller
BOC, die Seefracht-Gesellschaft P&O, den Spiri-
tuosenhersteller Allied Domecq und den Flug-
hafenbetreiber BAA, die alle in den letzten Jah-
ren bzw. Monaten von ausländischen Firmen ge-
kauft wurden. Diese Direktinvestitionen fördert
UKTI nicht direkt, versucht sie aber auch nicht
zu verhindern.
Quelle: UKTI

Direktinvestitionen in Grossbritannien
nach Kategorien 2005/06

NZZ

Gesamt 1220

Neu 508

Folgeprojekte 337

Firmenübernahmen 375

Anzahl Fälle
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